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ver erste stieb.
D. R . K. Wunderbar wie diese ersten herrlichen Früh¬

lingstage waren die Nachrichten Uber die ersten schönen Er¬
folge, die unsere Waffen im Westen gegen die Engländer
errungen haben. Im Geiste sahen und erlebten wir es
mit» wie die langgdzogenen Reihen unserer tapferen Krie¬
ger sich aus den Gräben erhoben, wie sie innerlich jauch¬
zend den heißersehnten Augenblick grüßten , da sie aus der
Abwehr zum Angriff übergehen durften , und wie sie gegen
die britischen Stellungen anstürmten , um endlich zur Ab- '
rechnung mit diesem schlimmsten Hasser alles dessen, was
deutsch ist, zu schreiten. Der gute Tommy scheint trotz des
übermütigen Geredes seiner Heimkrieger von der deut¬
schen Offensive einigermaßen überrascht worden zu sein:
auf Anhieb ist eine reichliche Division , 16 000 Mann
von unseren Stürmern zu Gefangenen gemacht worden,
200 Geschütze wurden dazu erbeutet . Am zweiten Schlacht¬
tage erhöhte sich die Zahl der gefangenen Engländer be¬
reits auf 25 000 Mann , die Zahl der genommenen Ge¬
schütze verdoppelte sich. Reuter muß zugeben, daß die Be¬
richte von der Front so unzusammenhängend und verwor¬
ren lauten , daß man sich kein klares Bild von der Kampf¬
tage machen könne. Ja , er geht — in einer als Privat¬
meldung bezeichneten zweiten Depesche— sogar noch einen
Schritt weiter und stellt fest, daß die britischen Gegenmaß¬
nahmen sich noch nicht entwickelt hätten ; wenn das nicht
geschehe, dann scheine die gesamte Lage für den Augenblick
erschüttert. Mehr kann man fürs erste wirklich nicht ver¬
langen . Und es kennzeichnet die ganze dreiste Berlogen-
heit der Londoner Regierungskreise , daß Bonar Law die
Stirn hatte , im Unterhause zu verkünden , der deutsche An¬
griff habe genau an der Stelle eingesetzt, wo er nach allen
Informationen , die der Heeresleitung zugegangen waren,
erwartet wurde . Um so schlimmer für die Engländer , daß
er sofort einen ziemlich katastrophalen Einbruch in ihren
Stellungen aus einer Frontbreite von 80 Kilometer zur
Folge hatte . Und wenn in einem ihrer von uns aufge¬
fangenen Funksprüche zugestanden wird , daß unsere ge¬
waltige Artilleriewirkung eine Panik auf der britischen
Seite hervorgerufen hat . so spricht auch diese Erscheinung
nicht gerade fü reinen guten Rervenzustand im feindlichen
Lager . Kurzum , wir können mit den ersten Erfolgen un¬
seres Angriffes überaus zufrieden sein, zumal als unsere
eigenen Verluste als überraschend gering bezeichnet wer¬
den. So sind denn die eisernen Würfel wieder einmal ins
Rollen gekommen, und wir sind es adernrals . die unseren
Gegnern die Gesetze des Handelns vorgeschrieben haben.

„Für den Augenblick", sagt Reuter , ist die gesamte Lage
an der englischen Front erschüttert. Uns kommt es aber
jetzt nicht auf Augenblickswtrkungen an . Wir haben im
Westen nicht deshalb Monatelang gefeiert sozusagen, um
nun nach einem schönen Anlauf sofort wieder in Untätig¬
keit zu verfallen . Unsere Heeresleitung ist darauf verbe-
reitet , aufs Ganze zu gehen, und sie wird mit der ruhigen
Gelassenheit des guten Eewisiens , das alles getan weiß,
was den Erfolg zu verbürgen vermag , in ihren Operatio¬
nen fortfahren , auch wenn man in London aus der ersten
Bestürzung über die Ereignisse des 21. März nicht so bald
herausfinden sollte. Es sieht fast so aus , als wären oie
Feldherren der Entente gerade noch mit gewissen Umgrup¬
pierungen beschäftigt gewesen, als unser Angriff einsetzte,
vielleicht waren sie dazu durch die Anordnungen des ge¬
meinsamen Kriegsrats genötigt worden , den sie sich zuge-
legt haben, um unsere völlige und endgültige Zerschmet¬
terung nun aber auch ganz sicher in diesem Jahre bewerk¬
stelligen zu können. Sein Befähigungsnachweis wäre da¬
mit schon jetzt ausreichend erbracht. Bei uns ist es seit 1914
ohne solchen Kriegsrat ganz leidlich gegangen , und wir
dürfen hoffen, daß unser Generalstab es auch diesmal schaf¬
fen wird . Er steht freilich vor der gewaltigsten Aufgabe,
die jemals einer Heeresleitung gestellt worden ist, und
auch Engländer und Franzosen wisien sehr gut , um was
h)e Entscheidung geht, die von den Mittelmächten jetzt aus
den blutgetränkten Schlachtfeldern der Republik gesucht
wird . Ein heißes Ringen um den Enderfolg des Krieges
ist entbrannt , und wir sind entschlosien, nicht nachzulasien,
ehe wir unser Ziel erreicht haben . Wir kämpfen gegen zwei
Nationen , die auch ihrerseits einen ungeheuren Einsatz ge¬
wagt Habens für Jahrzehnte hinaus soll jetzt über das
Schicksal der ältesten Kulturvölker Europas entschieden
werden. Nun . unser Heil und unsere Zukunft sind den
besten Händen anvertraut , und unsere Mannschaft im We¬
sten wird ihre Schuldigkeit tun . Was so gut begonnen hat.
wird sie auch zu gutem Ende weiterführen.

Und die Heimat ? Bleibt ihr nichts zu tun übrig in
diesen schicksalsschweren Tagen , als heute wie gestern ihren
Alltagsgeschäften nachzugehen? Wahrlich , wir alle sollten
uns erfüllen mit dem feierlichen Ernst der Stunde , die

für das deutsche Vaterland geschlagen hat . Während drau¬
ßen unsere Söhne und Brüder um die letzte Entscheidung
ringen , die uns den deutschen Frieden bringen soll, ziemt es
uns nicht länger , inneren Streit zu schüren und unser
Herz an die niedrige Sorge des Leibes und des Gelder¬
werbes zu hängen . Reinigen wir unsere Gedanken von
Eigennutz und Selbstsucht, und suchen wir würdig zu wer¬
den der riesenhaften Opfer , die der Endkampf um unsere
Zukunft jetzt noch eininal dem deutschen Volke auferlegen
wird . Dann wird auch die Auferstehung nicht ausbleiben,
deren wir nach diesen erschütternden Erlebniflen bedürfen
werden.

Berlin . 25. März . ( W. B .) In der größten Schlacht
des Krieges , die die Engländer selbst den Riesenkampf im
Westen nennen , hat das britische Heer am 24. März bei
Bapaume eine zweite schwere Niederlage erlitten . Ue-
ber Bapaume , Peronne , Nesle , Guiscard und Chany hi¬
naus ist dr Feind geworfen. An einzelnen Stellen ist die
deutsche Infanterie in ununterbrochenen harten Kämpfen
bis zu 40 Kilometer vorgestoßen. Aus alten und eiligst
ausgehobenen neuen Stellungen mußte der Feind der
blanken Waffe weichen, an anderen Stellen schoß ihn unsere
Artillerie hinaus , oft vor der eigenen Infanterie offen
auffahrend . Deutsche Tanks , die sich vortrefflich bewähr¬
ten . und durch erbeutete englische Tanks verstärkt wurden,
hatten einen hervorragenden Anteil beim Brechen des
tapferen feindlichen Widerstandes . Die heftigen Gegenan¬
griffe frischer englischer Infanterie - und Kavalleriedivi¬
sionen scheiterten nach heißem Ringen unter schwersten
Feindverlusten und kosteten bei Guiscard und Ehauny dem
Feinde allein 100 Offiziere und 3500 Mann , 18 Geschütze
und zahloses Kriegsgerät . An vielen Stellen des weiten
Schlachtfeldes häufen sich die Zeichen eines fluchtartigen
Rückzuges und erinnern an die Katastrophe der italieni¬
schen Armeen am Jsonzo. Die englischen Rückzugsstraßen
liegen unausgesetzt unter schwerstem deutschen Fernfeuer.
Schon brennt , den vorgehenden Deuffchen erkennbar , der
wichtige englische Bahnhof und Eisenbahnknotenpuntt Al¬
bert . dem die südlich Bapaume vorrückenden deuffchen An¬
griffskolonnen zustreben.

Zahllose zu Gegenstößen eingesetzte britische Tanks , un¬
termischt mit zusammengeschossenen Motorbatterien schwer¬
sten Kalibers , liegen zertrümmert in den Straßen . An
einer Stelle liegt eine ganze Batterie mit 25 toten Pfer¬
den. Ungeheure Munitionsstapel von vielen Hunderttau¬
senden von Artilleriegeschossentürmen sich hier und da hoch
empor. Die genaue Ziffer der nach Tausenden zählenden
genommenen Maschinengewehre läßt sich noch nicht an¬
nähernd angeben und übersteigt alles bisher dagewesene.
Der unaufhaltsame Sturmlauf unserer unvergleichlichen
Infanterie läßt keine Zeit zur Zählung der gewaltigen
Bestände an Kriegsgerät , Lebensmitteln und sonstiger
Beute . Außer den weit über 600 erbeuteten Geschützen
wurden viele verschüttet oder außer Gefecht gesetzt.

Die unerhörte Leistung der deutschen Armee konnte nur
erzielt werden von einer Truppe , die vollständig in der
Hand der Führer aller Grade ist. Das Vorbrechen der deut¬
schen Infanterie in dem dichten Nebelmeer zersprengte die
gegnerische Befehlsgebung . In allen Phasen der folgen¬
den Kämpfe zeigte es sich, daß die englische Führung nahe¬
zu völlig ausgeschaltet war . Bis zum letzten deutschen
Trainsoldaten wollte jeder einzelne Mann seinen Teil an
den begonnenen Erfolgen haben . Es war , als triebe eine
unsichtbare magische Kraft nahezu eine Million Menschen
dem großen Ziele der Erringung der Entscheidung zu.
Durch das zum Teil kopflose Vorwerfen seiner Reserven,
um sisich gegen die drohende Gefahr von Norden Luft zu
schaffen, hat der Engländer seine Niederlage am 22. und
23. nur vergrößert . Das Beutefeld , über das die Deut¬
schen vordrange % stellt mit seinen unerhörten Mengen
Munition , Pioniergerät und Lebensmitteln einen Wert
von ungezählten Millionen dar . Kaum wurde der leiseste
Versuch gemacht, diese Bestände zu vernichten . Nur eine
Armee, die sich vollständig geschlagen fühlt , kann das
Kampffeld in einer solchen Gestalt dem Sieger überlassen.
Hieran können auch die Berichte der Gegner nichts ändern.
Der Sieg ist und bleibt bei unseren deutschen Waffen.

dämpfend im Vordringen.
Berlin , 25. März . (W, B . Amtlich.) Abends.
Harte Kämpfe zwischen Bapaume und Peronne . Wir

warfen den Feind hier auf seine alten vor Beginn der

Sommeschlacht 1916 gehaltenen Stellungen zwischen Ancre
und Somme zurück.

Zwischen Somme und Oise sind unsere Truppen känipsend
im Vordringen.

Wien , 25. März . (W. B.) Amtlich wird verlautbart:
Im Westen vermögen keinerlei . Gegenangriffe das Vor¬

dringen unseres siegreichen Bundesgenossen zu hemmen.
Sonst nichts Neues.

Der Chef des Generatstabes.

Paris unter deutschem Geschntzfeuer.
F . Basel, 25. März . (Priv .-Telegr .) Eine Havas -Mel-

dung aus Paris besagt, daß die Beschießung der Stadt
durch die weittragenden Geschütze heute früh 6 Uhr 50 Mi¬
nuten wieder eingesetzt hat.

Paris , 25. März . (W. B .) Die Pariser „Liberia
meldet : „In militärischen Kreisen glaubt man , daß es
zwei weittragende Geschütze desselben Kalibers gibt , die
auf Paris schießen. Das letzte Geschoß auf Paris fiel um
11 Uhr 52 Minuten . „Jntransigeant " erklärt : Nach Be¬
richten aus dem städtischen Laboratorium steigt das Ge¬
schoß. das auf Paris abgeschossen wurde , 35 Kilometer hoch.
Die Regierung beschloß, das im Falle des Bombardements
auf Paris durch weittragende deutsche Geschütze das öffent¬
liche Leben fortgesetzt werden soll, ebenso wie der Verwal-
tungs - und öffentliche Dienst und die Züge der Unter¬
grundstraßenbahn normal weiter verkehren werden . Jedoch
soll die Bevölkerung durch Trommel - und Pfeifensignale
benachrichtigt werden. Versammlungen auf öffentlicher
Straße sind verboten . Um 3 Uhr 20 Minuten wurde durch
die Feuerwehr und die Kirchenglocken alarmiert . Da die
Bevölkerung das Signal nicht erwartete , so waren in An¬
betracht des beliebten Sonntagsspazierganges die Boule¬
vards stark bevölkert. In den ersten Morgenstunden be¬
suchten Clemenceau und Albert Favre die Orte , wo die
Geschosse eingeschlagen waren , begrüßten die Opfer und
sprachen den Verwundeten Mut zu.

W. Berlin , 26. März . (Priv .-Telegr .) Der „Berliner
Lokalanzeiger" meldet aus Genf : Die Pariser Polizei ver¬
haftete die Verkäufer von Extrablättern , worin die Häuser
angeführt wurden , die am Sonnabend und Sonntag in
den am schwersten von der Beschießung heimgesuchten
Stadtvierteln getroffen wurden . Gestern verringerten sich
die Pausen zwischen den einzelnen Abschüssen auf sieben
Minuten . Zielrichtung war die Umgebung von St . Eo-
bains . Der Standort des Geschützes wird auf der Nord-
ost-Südwestlinie gesucht. Der „Temps " gesteht zu. daß die
Fachkreise aus den spärlich»aufgelesenen Eranatstücken keine
haltbaren Vermutungen über die Art dieser technischen
Neuerung der deutschen Artillerie aufstellen können. Der
Börsenverkehr soll in den Kellerräumen abgehalten wer¬
den. Bezeichnend ist es, daß der Pariser Eifelturm den
englischen Generalstabsbericht nicht mehr drahtlos weiter¬
gibt.

Tie deutschen Sturmfahrzeuge.
Berlin , 25. März . (W . B .) Den südlich von St.

Quentin deutschen Divistsionen waren Tanks zugeteilt . Die
deutschen Sturmfahrzeuge haben sich glänzend bewährt,'
ihre Schnelligkeit und Beweglichkeit wird überall gerühmt.
Sämtliche eingesetzten Wagen kehrten unversehrt aus dem
Kampfe zurück. Ihrem Eingreifen ist es hauptsächlich mit

j zu danken, daß der zähe Widerstand des Feindes, beson¬
ders der englischen Maschinengewehrnester , schnell und
leicht gebrochen wurde . Die Besatzung einer im Tal bei
Urvillers gelegenen Betonkaserne wurde durch die Tanks
sofort überwältigt.

Die Mannschaften des Hilfskreuzers
„Wolf " in Berlin.

Berlin , 25. März . (W. B .) Heute nachmittag sind
auf Einladung der Stadt Berlin die Heldenmannschaften
des Hilfskreuzers „Wolf " hier eingetroffen . In dichten
Reihen säumten die Berliner die ffinzugsstraße . Wahr¬
haft beängstigend waren die Menschenmassen am Lehrter
Bahnhof . Als der Zug in die Halle einfuhr , spielte die
Kapelle des 2. Garderegiments zu Fuß das Flaggenlied.
Schwestern des Roten Kreuzes schmückten unsere blauen
Jungen mit Sträußen . Dann begrüßte als erster der Ober¬
kommandierende in den Marken . Exzellenz v. Kessel die
Offiziere und Mannschaften . Mit ihm waren erschienen
Bürgermeister Reicke, Stadtverordneten -Vorsteher Miche¬
ler, sein Stellvertreter Eeheimrat Cassel, die Magistrats-
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rate Dr . Prerauer und Seckt, ferner der ftelloertrelende
Chef des flellverlretenden Eeneralstabs der Armee Ex¬
zellenz v. Freytag Lorringhoven , als Vertreter des Reichs-
tanzlers fein Adjutant o. Prittwitz , in Veriretung des
Auswärtigen Amtes Ministerialdirektor Deutelmoser , der
Kommandant Berlins , Generalleutnant o. Bonin , Poli¬
zeipräsiden o. Oppen.

Vor dem Bahnhofsgebäude hielt Bürgermeister Dr.
Recke eine zündende Ansprache . Nachdem aus Tausenden
von Kehlen ein dreifaches Hurra verhallt war , dankte Fre¬
gattenkapitän Nerger für den wunderbaren Einpfang und
schloß mit den Worten : „Ich betrachte es als einen herr¬
lichen Glückszufall , dag es meinen Leuten vergönnt ist, un¬
ter dem Flaggenschmuck einzuziehen , den die Reichshaupt¬
stadt zu Ehren der unvergleichlichen Ruhmestaten unserer
schwer kämpfenden , von Sieg zu Sieg schreitenden Armee
angelegt hat ." Sein dreifaches Hurra galt unserer herr¬
lichen Armee zu Wasser und zu Land.

Dann setzte «sich der gewaltige Zug in Bewegung , voran
die Kapellen des Alexander -Regiments . Ihr folgten we
Ehrenkompanie desselben Regiments , Koiilpanien der Zu¬
gend - und Seewehr und der Marinevereine , sowie eine Ab¬
ordnung des Kriegerverbandes mit ihren Fahnen . Ein
nicht enden wollender Zudel begleitete den Zug auf seinem
langen Wege durch die Straßen Berlins zu der Brauerei
Pfefferberg . Alle öffentlicheit Gebäude , zahlreiche Häuser
der Bürger halten Flaggenjchinuä angelegt . Als die Gäste
am Kronprinzenpalais unter dem Glockengeläut des Domes
oorüberzogen , trat die Kaiserin  init den Kindern des
Kronprinzen aus den Balkon heraus und begrüßte die
Helden des Meeres durch Neigen des Kopfes und mit win¬
kender Hand . Zn der Brauerei Pfefferberg erholten sich
die blauen Zungen von der Fahrt und Marsch bei Kaffee
und Kuchen . Dann wurden sie von Schülern nach ihren
Quartieren geleitet.

stahl und Unterschlagung zu schützen, sind besondere militä¬
rische Nach - und Abschubüberwachungsstellen in folgenden
Städten eingerichtet worden : Altona , Berlin , Bonn , Bres¬
lau , Bromberg , Cassel , Coblenz , Darmstadt , Dresden , Düs¬
seldorf , Duisburg , Frankfurt a . M ., Eleiwitz , Hannover,
Karlsruhe , Königsberg , Leipzig , Ludwigshafen , Magde¬
burg , Mannheim , München , Osnabrück , Posen , Rastatt,
Pr . Stargard , Stettin , Stuttgart , Würzburg . Durch diese
Kommandos sind in der letzten Zeit vom l . August 1917
bis zum 28. Februar 1918 über 1000 strafbare Fälle auf¬
geklärt , 2941 Täter ermittelt und gestohlene beziehungs¬
weise unterschlagene Gegenstände im Werte von über
765 000 Mark der Heeresverwaltung wieder zugeführt wor-
dn . Dieser schon recht bedeutende Erfolg würde sich aber
erheblich steigern , wenn die Allgemeinheit die Kommandos
unterstützen würde . Nicht nur , wer Angehörige an der
Front hat , sondern jeder von uns hat das größte Znteresie
daran , daß unsere Feldgrauen das bekommen , was ihnen
gebührt und zugedacht ist. Darum scheue sich niemand , die
Uebeltäter , die sich an Sendungen zum und vom Feldheer
vergreifen , den Koinmandos anzuzeigen . Nur wenn jeder
an seiner Stelle mithilft — und wer wollte dies nicht , gilt
es doch, die Schlagfertigkeit unseres Heeres zu erhallen
und zu erhöhen — kann dem weiteren Umsichgreifen der
strafbaren Eingriffe in fremdes Eigentum und damit
einem weiteren Sinken der Moral Einhalt geboten
werden.

Lokale ilaebricDien.
Bad Homburg v. d. H., 26. März 1918.

Oberstleutnant a . D . Heinrich Rothamel t
In München verstarb dieser Tage der Oberstleutnant a.

D . Heinrich Rothamel . Wie wir den „Münchener Neueste.
Nachrichten " entnehmen , wurde der Verstorbene 1855 als
Sohn eines Eisenbahningenieurs in H o m b u r g v. d. H.
geboren , studierte Jngenieurwissenschaften , diente 1874/75
als Einjährig -Freiwilliger im 1. Fußart .-Reg ., trat 1877
als Leutnant im 1. Pionier -Bataillon in den aktiven
Stand des Zngenieurlorps , wurde 1888 zur Inspektion des
Zngenieurskorps und der Festungen versetzt , 1892 Haupt¬
mann und Kompagniechef im 1. Pionier -Bataillon uitd
war ooii 1894—98 als Lehrer der Artillerie - und Inge¬
nieurschule tätig . Bon 1899 bis zu seiner Pensionierung im
Mai 1911 gehörte er als Vorstand der mathematischen Sek¬
tion dem Topographischen Bureau des Eeneralstades an.

* Landgräfl . Hessische conc . Landesbank , Bad Hom¬
burg . Der Aufsichtsrat hat in seiner gestrigen Sitzung
beschlosien, der am 30 . April d. Zs . stattfindenden General-
Versammlung die Verteilung von 8 Prozent Dividende
für das 63 . Geschäftsjahr 1917 (gegen 7 Prozent im Vor¬
jahre ) vorzuschlagen . Der seitherige stellvertretende Di¬
rektor der Bank , Herr Fr . K ü s s i n g wurde zum Direktor
ernannt.

* Kurhaustheater . Zufolge Unabkömmlichkeit des
Herrn Karl Heise , gastiert heute abend in der Partie des
Gabriel von Eisenstein der Operettentenor Herr Alfred
Vetter  vom Stadttheater in Danzig.

* Feldpostverkehr . Zur Verhütung sonstiger unver¬
meidlicher Störungen und Stockung des gesamten Feldpost-
oerkehrs wurde . im Einvernehmen mit der Heeresverwal¬
tung die Annahme nichtamtlicher Feldpostbriefe über 50
Gramm (Päckchen) an Truppenangehörigen der West¬
armeen von sogleich ab bis auf Weiteres eingestellt . Hier¬
nach unzulässige Sendungen werden den Absendern zurück¬
gegeben.

* Militärpensionen , Renten usw. Die Militärpensio¬
nen , Renten und Hinterbliebenenbeziige werden am 28.
April während der Stunden von 8— 1 Uhr und von 3—6
Uhr am Schalter 4 beim Kaiserlichen Postamte hier ge¬
zahlt/

* Sicherung des Verkehrs mit der Front . Um die Nach-
und Abschubgüter des Heeres , sowie die Privatsendungen
an die Front und von der Front gegen Beraubung , Dieb¬

Jim$ (lab und Fern.
f Oberursel , 25. März . Während der Fahrt von Ober¬

ursel nach Frankfurt wurde Sonntag abend auf der Lokal¬
bahn der Wagenführer Wiß , als er die Schaffnerin aus
den Händen von drei betrunkenen Männern befreien woll¬
te, von diesen durch Messerstiche erheblich verletzt . Die
Mesierhelden , deren Persönlichkeiten festgestellt werden
konnten kamen zur Anzeige.

f Schueidhain , 24. März . Bei den vorgestern stattge¬
habten Gemeindeoertreterwahlen wurden gewählt in der
1. Abteilung anstelle des ausscheidenden Herrn Zoseph,
Stenner Herr Peter Löw , in der zweiten Abteilung für den
ausscheidenden Herrn Zohann Weck I . Herr Heinrich Sand
und in der 3. Abteilung anstelle des Herrn Philipp Sand
Herr Joseph Möser . Die Wahlbeteiligung war eine
geringe.

Frautfurt a. M >, 15. März . Die Wohnungsnot ist hier
so groß , daß es unmöglich ist, im kommenden Sommerhalb¬
jahr für die Studierenden der Universität Wohngelegen-
heit zu beschaffen . Znfolgedesien erlassen der Rektor der
Universität heute gemeinsam mit dem Hausdesitzerbunde
einen Aufruf an die Bürgerschaft zur Bereitstellung von
Zimmern für Studierende . Zn dem Aufruf wird hervor¬
gehoben , daß die Wohnungsnot sich zu einer ernsten Ge¬
fahr für die Weiterentwicklung der Universität auswachsen
könne.

+ Höchst a. M ., 25. März . Die Farbwerke stellten der
„Kriegsstiftung " der Wiesbadener Handelskammer zur
Unterstützung wirtschaftlich bedrängter Geschäftsleute
100 000 Mark geschenkweise zur Verfügung.

t Sossenheim , 25. März . In einem Hause der Frank¬
furter Straße machte sich in der Nacht zum Sonntag ein
schwerer Gasgeruch bemerkbar . Als ein Hausbewohner in
unbegreiflicher Leichtfertigkeit ein Streichholz entzündete,
erfolgte eine Explosion , durch die das Haus und der ge¬
samte Hausrat erhebliche Beschädigungen erlitten . Per¬
sonen kamen nicht zu Schaden.

t Büdingen , 25. März . Ein Beispiel edelster Nächsten¬
liebe bekundeten die Einwohner des Dörfchens Bindsach¬
sen. Als hier im Februar d. I . der Wirtschaftshof des im
Felde stehenden Emil Gerhardt abbrannte , stellten die
Ortsbewohner das gerettete Vieh bei sich ein und pflegen
es noch heute . Sodann brachten sie eine erhebliche Summe
zum Wiederaufbau des Hofes zusammen . Nicht ein ein¬
ziger Ortsbewohner schloß sich von diesem Werke aus . Zn
kurzer Zeit kann die Familie Gerhardt wieder ihr neues
Heim beziehen.

t Gelnhausen , 25. März . Die städtischen Körperschaften
beschlosien den Ankauf des Solsprudelbädes und bewillig¬
ten dafür 37 400 Mark.

t Limburg , 25. März . Der Kaiser hat dem hiesigen
Bischof das Eiserne Kreuz zweiter Klasse am weiß -schwar¬
ze". Bande verliehen.

Uermikbte ilacbricbten.
— Das holländische Brot . Der „Maasbode " vernimmt,

daß Versuche angestellt worden sind mit der Beimengung
! von Leinsaat zum Brot . Das Ergebnis sei befriedigend.
! Man dürfe also erwarten , daß das holländische Brot in

Zukunft durch Leinsaat in einem noch nicht festgestellten
Prozentsatz gestreckt wird.

— Eine Riesenbäckerei für den oberjchlesijche« Judu-
striedezirl beabsichtigt der Reichsgraf v. Oppersdorf in der
Nähe des Bahnhofes Ober -Glogau , Kreis Neustadt , zu er¬
richten . Das Brot soll nach einem neuen , bereits von der
Kriegsernährungsgesellschaft genehmigten Verfahren her-
gesteut werden . Das Getreide soll nicht mehr gemahlen,
imrdern gequetscht und aufgeweicht werden . Durch die
Ausschaltung der Müller und der anderen Zwischenyändler
wird das Brot besonders billig werden . Die Versorgung
der einzelnen Ortschaften soll mit der Bahn und Lastautos
erfolgen . Gegen diesen Plan haben die oberschlesischen
Bäckerinnungen und Vereinigungen Einspruch erhoben .

— Riehl - und Brotsorgen in alter Zeit . Zn den alten
städtischen Archiven von Florenz fand man vor kurzem
aus dem 14. Jahrhundert stammende Urkunden , die auf
eine im Jahre 1329 in der Stadt ausgebrochene Mehl-
und Brotnot Bezug haben . Aus den alten Schriftstücken
ist ersichtlich , aus welche radikale Weise man zu jener Zeit
die Mehlspekulanten und die Brotpreistreiber zur Ver¬
nunft brachte . Als in dem genannten Jahre plötzlich keine
Mehlvorräte mehr auf dem florentinischen Markt erschie¬
nen und die Behörden zu der Erkenntnis gelangten , daß
man es mit unerlaubten Machenschaften der Mehlhändler
zu tun hatte , ließen die Vertreter der Stadtregierung alle
Mehlgroßhändler zum Stadthaus entbieten . Nachdem man
alle im Rathause beisammen hatte , wurden die Türen
hinter ihnen geschlossen, und man hielt die Preistreiber so
lange gefangen , bis sie unter heiligen Eiden versprochen
hatten , für sofortige Mehlanfuhr und für erträgliche
Marktpreise zu sorgen . Wenn der eine oder der andere
zögerte und die verlangte Zusage nicht geben zu wollen
schien, band man ihn einfach auf die Folterbank und setzte
ihm die Daumschrauben an , so daß sein Geschrei das Ohr
seiner in den Nebenräumen wartenden Berufsgenossen er¬
reichte . Diese Kur half immer . Der gemarterte Händler
bekannte , wo die Mehlpreissteigerungsstätten zu finden
wären ; er gab gewöhnlich auch die noch vorhandenen Vor¬
räte richtig an und machte alle geforderten Mitteilungen
über die spekulativen Beschlüsie des Mehlsyndikats . Bin¬
nen 24 Stunden hatte Florenz wieder Mehl im Ueberfluß
und billiges Brot.

Letzte Meldungen.
Tic Verhandlungen mit Nnmänien

Bukarest , 25. März . (W . B .) Die wichtigsten politischen,
territorialen und militärischen Bestimmungen des Frte-
densvertrages mit Rumänien find heute um 4 Uhr morgens
paraphiert worden , ebenso wurde ein umfangreicher rechts¬
politischer Zusatzvertrag paraphiert und die Grundlage
eines Abkommens über die Erdölfrage unterschrieben.
Die übrigen wirtschaftlichen Fragen werden in Kom-
misstonsberatungen weiter behandelt . Einer Verabredung
mit den rumänischen Delegierten entsprechend , wird das
gesamte Vertragswert nach seiner Fertigstellung gleich¬
zeitig unterzeichnet und veröffentlicht werden.

Kurhans -Kouzerte.
Mittwoch , den 27. März : 1. Schlachtruf , Marsch , Lehn¬

hardt ! 2. Ouvertüre zur Oper Die Nürnberger Puppe.
Adam ! 3. Slavischer Tanz , Dvorak ! 4. Potpourri aus der
Oper Herodias , Massenet ! 5. Ouvertüre Berlin wie es
weint und lacht , Conradi ! 6. Goldregen , Walzer , Wald¬
teufel ! 7. Romanze , Tschaikowsky ! 8. Mit Feuer und
Schwert , Patriotisches Marschpotpourri , Fetras!

Abends von 8—9% Uhr : 1. Schwedischer Hochzeits-
marfch , Södermann ! 2. Ouvertüre zur Oper Maurer und
Schlosser , Auber ! 3. Eroßmütterchen , Aletter ! 4. Fantasie
aus der Oper Tannhäuser . Wagner ! 5. Dreimäderlhaus,
Walzer , Schubert -Berte ! 6. Serenade , Drigo ! 7. Potpourri
aus der Operette Die Dollarprinzessin , Fall.

Am 28. und 29. März fallen die Konzerte aus.

Verwandten , Freunden und Bekannten die traurige
Mitteilung , daß unser lieber

Herr fjermann Engelbrecht

heute morgen , nach kurzem Krankenlager , im gerade vol¬
lendeten 41 . Lebensjahre , an einem Herzschläge unerwar¬
tet verschieden ist.

Bad Homburg v. d . H., den 25. März 1918.

Die trauernden Hinterbliebenen.

Die Beerdigung findet am 27. ds . Mts . nachm . 3 Uhr von
der Kapelle des kathol . Friedhofes aus statt.

Spar u. Borschntzkafse
zu Homburg v . d. Höhe,

eingetragene Genoffenschaft mit beschränkter Haftpflicht.
Unsere Mitglieder werden hiermit zu der am

Donnerstag , den 4 . April 1918 abends 8 Uhr
im Gaflhans zum Schützenhof , hier, vordere Nestanratiousränme,
stattfindenden

53.ordentlichen Generalversammlung
srenndlichst eingeladen.

Tagesordnung:
Geschäftsbericht und Rechnungsablage pro 1917.
Bericht des Aufsichtsrates über Prüfung der IahreSrechmmg
und Bilanz , sowie Entlastung des Vorstandes und Aussichts¬
rates.
Gewinnverteilung.
Wahlen in den Aufsichtorat.
Besprechung von Vereins - und Verbandsangelegenheiten.

Bad Homburg v. d. Höhe , den 25 . März 1918.
Der Aufsichtsrat

d r Spar - u. Borschutzkasse zu Homburg e. G . m. b. H.
Em . Wertheimer , Vorsitzender.

1.
*>

3.
4.
5.



Beilage zur Kreis -Zeitung Nr . 72
Bad Hamburg, den 26. März 1918.

Bekanntmachung
Nr . M. 8|l . 18. K. R . A.

betreffend Beschlagnahme, Eiiteigung und Meldepflicht von Einrichtungsgegenständen bzw. sreiwilllge Abliesernug
auch von anderen Gegenständen aus Kupfer, Kupferleglerungen, 'Nickel, Nickellegierungen, Aluminium und Zinn.

Vom 26. Marz 1918.

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des
Königlichen Kriegsministeriums hiermit zur allgemeinen
Kenntnis gebracht mit dem Vemerteir, dag, soweit nicht
nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt
ftnd, jede Zuwiderhandlung gegen die Leschlagnahmevor-
schriften nach 8 6*) der Bekanntmachungüber die Sicher¬
stellung von Kriegsbedarf in der Fassung vom 26. April
1917 (Reichs-Eesetzbl. S . 376) in Verbindung mit der Be¬
kanntmachung vom 17. Januar 1918 (Reichs-Eesetzbl. S.
37) und jede Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht nach
S 5**) der Bekanntmachung über Auskunftspflicht vom 12.
Juli 1917 (Reichs-Eesetzbl. S . 604) bestraft wird. Auch
kann der Betrieb des Handelsgewerbes gemäß der Bekannt¬
machung zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom
Handel vom 23. September 1915 (Reichs-Eesetzbl. S . 603)
untersagt werden.

8 1.
Durchführung der Bekanntmachung.

Mit der Durchführung dieser Bekanntmachung werden
dieselben Behörden beauftragt, denen bereits die Durch¬
führung der Bekanntmachung Mc. 1/3 . 17. K. R.A. vom
20. Juni 1917, betreffend Beschlagnahme und freiwillige
Ablieferung von Einrichtungsgegenständenaus Kupfer und
Kupferlegierungen (Messing, Rotguß, Tombak, Bronze) ,
übertragen worden ist.'

Die Metall -Mobilmachungsstelle hat das Einspruchs¬
recht gegen Anordnungen der beauftragten Behörden und
die Entscheidungin strittigen Fällen/die sich bei Ausfüh¬
rung der Bekanntmachung zwischen den Betroffenen und
den beauftragten Behörden ergeben.

. 8 2 .

Betroffene Personen, Betriebe usw.
Bon der Bekanntmachung werden betroffen:

alle Besitzer (natürliche und juristische Personen,
einschließlich öffentlich-rechtliche Körperschaftenund
Verbände), auch Erzeuger und Händler der von die¬
ser Bekanntmachungbetroffenen Gegenstände (8 3) .

Demgemäß fällt auch der kirchliche, stiftlichc, kommu¬
nale, Reichs- oder Staatsbesitz unter diese Bekanntma¬
chung. 8 3.

Von der Bekanntmachungwerden betroffen:
») die unten aufgeführten, aus Kupfer. Kupferlegie¬

rungen, Nickel. Nickellegierungen. Aluminium und Zinn
bestehenden Gegenstände.

Reihe 1.
1. Ablagen für Kleider.
2. Aschenbecher. Aschentellcr und Zigarrenablagen, aus¬

genommen in Haushaltuügen.
3 Aushängeschilder und Wahrzeichen der Handwerker

und Geschäfte: Becken der Barbiere. Brezeln. Brillen,
Butterkugeln. Easthofabzeichen. Handschuhe, Hüte,
Kessel der Kupferschmiede. Operngläser, Schirme,
Schlächterhacken, Schlüssel, Schutzmarken, Stiefel , Wa¬
renzeichen, Zuckerhüte. .

4. Bekleidungen der Heizkörper von Zentralheizungs¬
anlagen.

5. Briefbeschwerer, fabrikmäßig hergestellte. Ausge¬
nommen sind solche, bei denen nur ein geringer Seil
aus beschlagnahmtem Material besteht.

6 Briefkastenschilder, Briefeinwürfe , soweit diese selbst
nicht eingemauert sind. Ausgenommen sind Ein¬
richtungen der öffentlichen Postanstalten. Diese wer¬
den durch Sondermaßnahmen erfaßt.

7. Buchstaben, Nummern und Warenzeichen von Firmen
und Namenbezeichnungen. Ausgenommen sind Buch¬
staben, Namen und Aufschriften von Denkmälern und
Grabstätten.

8. Fensterfeststeller.
9. Formen zur Herstellung von Kerzen . Seifen und

Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er auf Grund .
dieser Bekanntmachungverpflichtet ist, nicht in der gesetz- i
ten Frist erteilt oder unrichtige und unvollständige An- s
gaben macht, oder wer fahrlässig die gemäß 8 3 Abs. 2 vor- >
geschriebenen Lagerbücher einzurichten oder zu führen
unterläßt, wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark
bestraft.

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geld¬
strafe bis zu zehntausend Mark wird, sofern nicht nach den
allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwikt sind.
bestraft: A _ .... .

1 wer der Verpflichtung, die entergneten Gegen,lande
herauszugeben oder sie auf Verlangen des Erwer¬
bers zu überbringen oder zu übersenden, zuwider¬
handelt; _

2 wer unbefugt einen beschlagnahmtenGegenstand
beiseiteschafft, beschädigt oder zerstört, verwendet,
verkauft oder kauft oder ein anderes Verauhe-
rungs- oder Erwerbsgeschäftüber ihn abschließt,

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmtenGegen¬
stände zu verwahren und pfleglich zu behandeln,
zuwiderhandelt;

4. wer den erlasienen Ausführungsbestimmungen zu-
widerhandett;

**) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er au) Grund
dieser Bekanntmachungverpflichtet ist, nicht in die Ge¬
schäftsbriefe oder Geschäftsbücher oder die Besichtigung
oder Untersuchung der Vertriebseinrichtungen oder
Räume verweigert, oder wer vorsätzlich die vorgeschriebe¬
nen Lagerbücher einzurichten oder zu führen unterläßt,
wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten und mit Geld¬
strafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Stra¬
fen bestraft; auch können Vorräte, die verschwiegen wor¬
den sind, im Urteil als dem Staate verfallen erklärt wer¬
den. ohne Unterschied, ob sie dem Auskunftspflichtigen ge¬
hören oder nicht. . '_ _ _

e- !

Gummiwareu, ferner solche zur Bereitung von Speise¬
eis, Zuckerwarenu. dgl.

10. Earderobenhaken. Huthaten, Mantelhaten mir dazu¬
gehörigen Unterlagen.

11. Gastwirtschafts - Einrichtuugsgegeustäude, Abfalb¬
sammler, Aussätze und Tafeln für Tische (z. B . für
Stammtlsche in Form von Fahnen, Figuren , Schil¬
dern usw. mit und ohne Aufschrift) , Aschenbecher,
Bierglasuntersätze, Brotkörbe, Flaschenuntersatze,
Streichholzständer, Spielteller , Zigarrenablagen (auch
in Kasinos, Klublokalen, Pensionaten, Konditoreien,
Kaffeehäusern, Kantinen und ähnlichen Betrieben).

12. Gardinen-, Portieren- und Vorhangzudehör: Stan¬
gen und Stangenhalter , Stangenendtnöpfe, Schnur¬
knöpfe und -quasten, Spangen , Träger, Rosetten. Aus¬
genommen sind Stangen und Stangenhaller in Woh¬
nungen, ferner Gardinen-, Portieren - und Vorhairg-
ringe allgemein.

13. Gegenstände der Schaufensterdekoration und Ge-
schäftsausjtattnug, auch Zubehörteile dazu: Abwiege¬
schaufeln, Anschraubösen, Arme für Gasplatten , Beil¬
halter, Büstenspitzen, Deckel (von Etandgläjern,
Kaffeemühlen u. dgl.) , Deckelhalter, Dekorationsrän¬
der, Dekorationsstander, -schalen, -vasen, Drahtstän¬
der. Fleischgabeln. Fleischgerüste, Fleischstangen und
schienen, Fruchtkörbe und -schalen, Gemuselürbe und
-schalen, Gestelle aller Art, Glasschutztonsolen, Hand¬
schuhstützkissen, Haken aller Art, Halter aller Art,
Hmarme, Hutständer, Kafseemühlentrichter (nicht in
Haushaltungen), Kartenhalter, Kartenständer, Kon¬

fekttasten -Körbe und -schalen, Kreuz,tücke, Laden,
tischaufsätze, Ladentischkonsolen. Mäntel für Schmalz-
uird Talgschüsseln, Marmorplattenholter . Packtisch¬
gitter, Rahmen aller Art,. Schaufenstergestellenebst
Zubehör, Schlangenarme, Schirmhalter und Schirm¬
hülsen, Ständer und Stützen aller Art, Stecknadel¬
schalen, Stockhalter und Sjoahülsen , Träger aller Art,
Verkaufsapparate und Verkaufsbehälter für Kaffee,
Kakao, Schokolade und Tee, Wandgerüste, Wandkon¬
solen. Wurstgerüste, Wurststangen, Zahlplatten , Zi¬
garrenablagen.

14. Griffe, Ketten und Stangen zur Betätigung von
Ventilationsklappen, von Ventilationsschiebern, von
Zugvorrichtungen an Spüleinrichtungen in Aborten.

15. Halter für Handtücher, Toilettepapier , Schwämme
und Seife , letztere in Schalen- und Kettenform, ein¬
schließlich der Ketten dazu.

16. Kanneu jeder Art für gewerbliche Betriebe ; Petro-
leumkannen auch im Haushalt.

17. Kerzenleuchter, abschraubbare und aushängbare. mit
Rosetten und Unterlagen, von Klavieren und Flü¬
geln. 7

18. Kugeln von Kopierpressen, festgeschraubte, nicht an¬
genietete.

19. Marken aller Art, Arbeiterkontrollmarken, Biermar¬
ken, Garderobenmarken, Spiel - und Zahlmarken,
Schlüsselmarken. Flaschen- und Schlüsselzeichen. ,

20. Namen-, Firmen- und Bezeichnungsschilder. Ausge¬
nommen sind Leistungsschilder an Maschinen. Schil¬
der und Schrifttafeln an Denkmälern und Grabstät¬
ten, Bauinschriften mit denkmalartigem Charakter,
Schilder von weniger als 250 Quadratzentimeter

Fläche, wenn sie für einen besonderen Zweck einzeln
hergestellt oder mit Aufschrift versehen worden sind.

21. Reklamegegenstände ohne Ausnahme ; Aschenbecher.
21. Reklamegegenstände ohne Ausnahme ; Aschenbecher.

Briefbeschwerer, Brieföffner, Feuerzeuge. Löscher,
Kalendergestelle, Schreibzeuggarnituren usw.

22. Schmutzabtretgitter. ,
23. Ständer für Garderobe, für Schirme, für Zeitungen.

24. Stoßbleche, Sockel- und Schonerbleche an Ein - und
Durchgangstüren aller Art, an Ladentheken und
Schankbüfetts, an Säulen und Pfeilern.

25. Treppenläuferstangen, Treppenläuferstangen - End¬
knöpfe.

26. TürNopfer.
27. Untersätze von Kleiderablagen, von Kleider- und

Schirmständern sowie von Möbeln.
28. Wäschekörbe- und Wäschehakeu.
29. Zierat. Zierknöpfe, Zierkugeln. Zierspitzen, ausge¬

schraubte, aufgesteckte oder verstiftete an Gittern. Ge¬
ländern, eisernen und hölzernen Garderobenhaken,
an Garderobenablagen, an Garderobenständern, an
Earderobengarnituren. an Schirmständern und an
Zeitungsständern; Zieraufsätze, auch Adler, Krol-.en
an Säulenwagen , soweit sie nicht zum Tragen des
Wagebalkens erforderlich sind, ferner Ausstattungs¬
beschläge an Geschirren von Zugtieren, soweit diese
Teile nicht zum Gebrauch notwendig sind.

30. Zierstücke. figürliche und ornamentale, an und auf
Gebäuden, in Hauseingängen, in Treppenhäusern, in
nicht öffentlichen Höfen und Gärten (Figuren . Grup¬
pen. Vasen, Obelisken, Brunnen , Reliefs . Epitaphien.

Wappen). Ausgenommen sind Gegenstände der ge¬
nannten Art an Grabstätten ,aus öffentlichen Plätzen
und Straßen, in öffentlichen Gärten, Parks usw.

Reihe 2.
31. Arme, Ausleger und Träger für Lampen und La¬

ternen am Aeußeren von Gebäuden.
32. Barriereustangen aller Art, nebst Pfosten u. Stützen.

Knäufen, Rosetren, Zierraten und Zierringen.
33. Bekleidungen, innere und äußere (nicht Tragekon-

struttionen) : .
a) von Fenstern, von Schaufenstern, von Schautaften,

von Vitrinen und von Ausstellschränken;
b) von Haustüren, von Korridor- und Zimmertüren,

von Ladentüren, von Windfangtüren , von Dreh¬
türen, von Fahrstuhltüren u. dergl., von Türrahmen,
von Türnischen (Laibungen, Türstockfüllungen) ;

c) von Kassenschaltern, von Fahrstuhlkabinen. v. Fahr-
stuhlumwehrungenund von Telephonakbinen;

ll) von Pfeilern und Füllungen, von Schanktischen, von
Schankbüfetts, von Anrichten, von Ladentischen, von
Theken u. dergl.;

v) von Pfeilern und Füllungen an Balkons und an
Fassaden, soweit sie nicht eingemauert sind.

34. Brauseköpfe(s. auch lsd. Nr. 48) einschließlich Steige¬
rohre von Bädern, Badeöfen und Badewannen in
Haushaltungen.

35. Fenstergriffe und Fenjterknöpfe (). auch lsd. Nr. 49),
die nicht zur Betätigung eines Verschlusses dienen.
Ausgenommen sind Griffe und Knöpfe, deren Griff-
teile nicht vollständig aus den beschlagnahmten Me¬
tallen bestehen.

36. Filterrahmen. Filterroste uud Filterzellen in Rah-
mensiltern, Schalenfiltern. Trommelfittern und ähn¬
lichen Filtrationsanlagen , soweit sie nicht im Ge¬
brauch sind.

37. Füllunge« uud Handleifteu von Geländern und Bal-
kongittern.

38. Geläuder, Griffe und Gitter (s. auch lfd. Nr. 50) an
Dächern, an Balkons, an Fenstern, in Gängen, in
Warteräumen, an Badewannen und Bädern, auch
freistehende, soweit die Entfernung ohne Verletzung
polizeilicher Vorschriften statthaft ist.

39. Hauswasserpumpen, stillgesetzte oder ausgebaute,
nebst zugehörigen Brunnenrohrsn, Brunnenventileu,
Kolbenstiefeln und Rohrleitungen dazu.

40. Rohrleitungen, Reduzierventile und andere Vorrich¬
tungen zu Ausschankapparatenfür Bier . Selterswas¬
ser, Limonaden und andere Flüssigkeiten, soweit sie
nicht im Gebrauch sind.

41. Treppenschutzstangen und Geländer (s. auch lfd. Nr.
54) ; Halter und Endigungen dazu; Ringe und son¬
stiges Zubehör für Treppenseile, alles , soweit die Ent¬
fernung ohne Verletzung polizeilicher Vorschriften
statthast ist.

42. Türknöpfe. Türgriffe. Türhandhaben, Turstangen
nebst Zubehör (s. lfd. Nr. 55), soweit sie nicht zur Be¬
tätigung eines Verschlusses dienen, an Haustüren, an
Korridor- und an Zimmettüren , an Ladentüren, an
Drehtüren, an Windfangtüren u. an Fahrstuhltüren,
Ausgenommen sind Knöpfe. Griffe usw., deren Griff¬
teile nicht vollständig aus den beschlagnahmtenMe¬
tallen bestehen.

43. Bentilationsklappen. Luftgitter.
Reihe 3.

44. Gewichte von 20 Gr. Stückgewicht und darüber. Aus¬
genommen sind Normalgewichte zum Zwecke der
Eichung, Präzisionsgewichte für wisienschaftliche und
technische Zwecke in Apotheken, bei Behörden, in
staatlichen Instituten , in technischen Betrieben, bei
Banken, Goldankaufstellen, Münzstellen und Juwe¬
lieren.

45. Hohlmaße (Maßgefäße, auch Meßkannen genannt) .
46. Tropsfiede und sonstige lose Teile von Schanktischen,

von Anrichten, von Schankbüfetts, von Ladentischen,
von Theken u. dergl.

47. Biehglocken.
Reihe 4.

48. Brauseköpfe(s. auch lfd. Nr. 34) von Badeeinrichtun¬
gen in Badeanstalten, Krankenhäusern, gewerblichen
Betrieben und öffentlichen Einrichtungen, jedoch
nicht die Zuleilungsrohre.

49. Fenstergriffe und Fensterknöpfe (s. auch lfd. Nr. 35),
welche zur Betätigung eines Verschlusses dienen.
Ausgenommen find Griffe und Knöpfe, deren Griff¬
teile nicht vollständig aus den beschlagnahmtenMe¬
tallen bestehen, und Griffe von Baskülverschlüssen.

50. Geländer, Griffe und Gitter an Dächern, an Balkons,
an Fenstern, auf Treppen, in Gängen, in Warteräu¬
men, auch freistehende, wenn sie zum Schutze von Per¬
sonen unerläßlich find und somit nicht unter lfd. Nr.
38 fallen.

51 Markisenzubehör, wie Windenkasten. Gestänge und
Dächer.

52 Schutzsrangen und Schutzgitter an Fenstern und Tü¬
ren aller Art, auch solche an Fuhrwerken, an Schau¬
fenstern, an Ladentüren, an Drehtüren, an Wind¬
fangtüren, an Fahrstuhltüren.

53. Tore- uud Eittertüren.
54. Treppenschutzstangen und Geländer ; Halter und En¬

digungen dazu, Ringe und sonstiges Zubehör für
Treppenseile, alles , soweit es nach baupolizeilichen
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Vorschriften notwendig ist und somit nicht unter lsd.
Nr . 41 fällt.

öS. Türklinken . Türgriffe , Türhandhaben , Türtnöpfe (s.
auch lfd. Nr . 42) zur Betätigung eines Berschtusses
mit den dazugehörigen Unterlagen (Langschildern,
Rosetten usw.) an Korridor - und an Zimmertüren,
an Ladentüren , an Haustüren , an Drehtüren , an
Windfangtüren und an Fahrstuhltüren . Ausgenom-
men sind Klinken usw., deren Erifsteile nicht voll¬
ständig aus den beschlagnahmten Metallen bestehen,

b) alle unter a nicht genannten gebrauchten und unge¬
brauchten Ziuagegenftände ohne Rücksicht auf Beschaffen¬
heit und tatsächliche Verwendung , und zwar sowohl Ge¬
genstände des privaten , wirtschaftliche» und gewerbliche»
Gebrauchs als auch Ziergegenstände aller Art , auch Kunst-
gegenstände, Schau- und Sammlungsstücke.

Als Kupferlegierungen gelten Messing, Rotguß , Tom¬
bak, Bronze , Duranametall.

Als Gegenstände aus Nickel im Sinne dieser Bekannt¬
machung gelten solche, die mit dem Stempel „Reinnickel''
versehen sind.

Als Nickellegierungen gelten Neusilber, Daronmetall.
Alpaka , Christosle und Nickel ohne den Stempel „Rein¬
nickel".

Als Aluminium gilt nicht nur Reinaluminium , son¬
dern auch schlechtweg Aluminium im handelsüblichen
Sinne , jedoch nicht Stahlaluminium.

Als Zinn im Sinne bieser Bekanntmachung gelten
neben reinem Zinn alle Zinnlegierungen mit mindestens
50 v. H. Zinngehalt . Hierzu gehören beispielsweise Bri-
rannia -. Edel -, Gerhardt -, Imperial -, Kayser-, Kunst-,
Prob - und Silberzinn , ferner Alboid-, Ashbury- und Bri-
tanniametall sowie Bingit , Metallargentin , Orioit und
Plate -Pewter.

Die betroffenen Gegenstände fallen auch dann unrer
die Bekanntmachung , wenn sie mit einem Ueberzug aus
Lack, Farbe und dergleichen versehen sind.

Die Gegenstände werden auch betroffen, wenn sie aus
Metall gefertigt find, das von der Kriegs -Rohstoff-Abtei-
lung des Königlichen Kriegsministeriums bezw. von den
militärischen Befehlshabern freigegeben worden ist.

8 4.
Beschlagnahmeund ihre Wirkung.

Alle von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegen¬
stände (s, tz 3 unter ü und b)*) werden hiermit beschlag¬
nahmt , soweit sie nicht durch 8 11 ausgenommen sind.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Vornahme
von Veränderungen an den von ihr betroffenen Gegenstän¬
den, durch die sie der Beschlagnahme entzogen werden, ver¬
boten ist und rechtsgeschäftlicheVerfügungen über sie nich¬
tig sind. Den rechtsgeschäftlichenVerfügungen stehen Ver¬
fügungen gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckung oder
Arrestvollziehung erfolgen.

Trotz der Beschlagnahine sind alle Veränderungeil und
Verfügungen zulässig, die auf Grund der in dieser Bekannt¬
machung enthaltenen oder etwa weiterhin ergehenden Be-
stinlmungen vorgenommen werden.

_ Die Befugnis zum einstweiligeil ordnungsmäßigen
Weitergebrauch der beschlagnahmten Gegenstände bleibt
unberührt . Verarbeitung . Verbrauch oder Veräußerung
gelten nicht als ordnungsmäßiger Gebrauch

8 5.
Enteignung und ihre Wirkung.

Alle gemäß 8 4 beschlagnahmten, in der Aufzählung im
8 3 unter a genannten Gegenstände werden hierdurch ent¬
eignet , soweit sie nicht durch 8 12 ausgenommen sind. Die
Enteignung hat die Wirkung , daß das Eigentum an diesen
Gegenständen auf den Reichsmilitärfiskus übergeht mit
Ablauf des Tages nach Ausgabe des amtlichen Blattes,
in dem die Bekanntmachung amtlich veröffentlicht wird.

Die unter 8 3b fallenden Zinngegenstände werden
durch diese Bekanntmachung n i cht enteignet.

Der einstweilige ordnungsmäßige Weitergebrauchder
enteigneteu Gegenstände ist gestattet. Verarbeitung, Ver¬
brauch oder Veräußerung gelten nicht als ordnungsmä¬
ßiger Gebrauch.

8 6.
Meldepflicht.

Die Besitzer der im 8 3 genannten Gegenstände sind,
unbeschadet aller früher abgegebenen Meldungen , zur Mel¬
dung in dem Umfang verpflichtet , in dem eine Aufforde¬
rung seitens der beauftragten Behörden dazu ergeht.

8 7.
Ablieferung.

Die enteigneten Gegenstände sind alsbald freizumachcn
(nötigenfalls auszubauen ) und entsprechend den Anwei¬
sungen der beauftragten Behörden an die kommunalen
Sammelstellen abzuliefern . Die beauftragten Behörden
bestimmen, bis zu welchen Zeitpunkten die Ablieferung
dieser Gegenstände erfolgen muß.

Grundsätzlich sind Gegenstände,
die zum Zwecke der Ablieferung vom Besitzer selbst frei¬
gemacht werden können, und für die ein Ersatz nicht
unbedingt erforderlich ist (Reihe 1), ohne Verzug,
die zwar zum Zwecke der Ablieferung ausgebaut werden
müsien, eines Ersatzes jedoch nicht unbedingt bedürfen
(Reihe 2). innerhalb angemesiener Frist, nachdem der
Ausbau möglich gemacht ist,
die zum Zwecke der Ablieferung vom Besitzer selbst frei¬
gemacht, aber erst abgeliefert werden können, nachdem
der notwendige Ersatz beschafft ist (Reihe 3) , innerhalb
angemessener Frist, nachdem der Erwerb der Ersatzstücke
möglich gemacht ist,
die zum Zwecke der Ablieferung ausgebaut werdbn,
müssen, und für die ein vorheriger Ersatz notwendig ist
(Reihe 4) , innerhalb angemesiener Frist, nachdem der
Erwerb von Ersatzstücke» und der Ausbau möglich ge¬
macht find.

zur Ablieferung zu bringen.
Die Zugehörigkeit enteigneter Gegenstände zu den Rei¬

hen 1 bis 4 ist aus 8 3 zu entnehmen . Zn Zweifelsfällen
entscheiden die beauftragten Behörden nach eigenem pflicht¬
gemäßem Ermesien.

*) Auch Gegenstände von wisienschaftlichem künstleri¬
schem oder kunstgewerblichem Werte sind beschlagnahmt,
um ihre Einschmelzung zu verhindern.

Wersn wörtlicher Sän-ifilmer Anguft Hnus. Bad

j Die enteigneten Gegenstände, die nicht innerhalb der
' festgesetzten Zeit adgelieferr oder zum Ausbau (8 0) ange¬

meldet sind, werden auf Kosten des Ablieserungspflichtigen
ubgeholt und nötigenfalls auch ausgebaut werden.

8 8.
Erjatzbeschaffung.

Für die Gegenstände der Reihen 1 u. 2 (8 3) kommt be¬
hördliche Beschaffung von Ersatzgegenftänden oder von
Material zur Herstellung solcher nicht in Frage.

Die Beschaffung von Ersatzgegenftänden oder von Ma¬
terial zur Herstellung solcher für die unter Reihe 3 und 4
(8 3) genannten Gegenstände regelt die Metall -Ersatzstelle
bei der MetaUmobilmachungsstelle durch Vermittlung der
beauftragten Behörden . -

8 8-
Ausbau.

Für den durch den Besitzer selbst bewirkten Ausbau
von Gegenständen der Reihen 2 und 4 (8 3) wird ein Be¬
trag von 1 Mark für das Kilogramm vergütet . Für den
Einbau von Ersatzgegenftänden wird keine Vergütung ge¬
zahlt.

Ist es dem Besitzer nicht möglich, den Ausbau dieser
Gegenstände selbst zu bewirken, so muß er dies , unbeschadet
seiner Ausbau und Ablieferungspflicht , der beauftragter!
Behörde rechtzeitig anzeigen und die kostenlose Gestellung
von Ausbauhilfe beantragen.

8 io.
Uebernahmepreis.

Der von den beauftragten Behörden zu zahlende Ueber-
imhmepreis für die nach 8 5 enteigneten Gegenstände
wird folgendermaßen festgesetzt:

für das Kilogramm Metall ohne Beschläge:
Kupfer . 6 Mark,
Kupferlegierungen

--) von Fenstergriffen und Fenfter-
knöpfen (8 3 lsd. Nr . 35 u. 49) so¬
wie von Türknöpfen , Türklinken
usw. einschl. der Unterlagscheiben
usw. (8 3 lfd. Nr . 42 u. 55) . . 0 .,

b) von allen übrigen Gegenstärrden 5
Nickel . 14 „
Nickellegierungen . . . . . . . . 8
Aluminium . 12
Zinn . . .' io

Etwa an den Gegenständen haftende , nicht aus den be¬
schlagnahmten Metallen bestehende Teile (Beschläge) sind
soweit wie irgend möglich durch den Besitzer oder desien
Beauftragten vor der Ablieferung zu entfernen. Türklin¬
ken. Türknöpfe . Fenstergriffe und Fensterknöpfe können
jedoch mit den eingegossenen Eisenteilen abgeliefert wer¬
den. Das Gewicht der Beschlagteile, die nicht entfernt
worden sind, wird geschätzt und von dem Gesamtgewicht der
Gegenstände abgesetzt.

Die Uebernahmepreise enthalten den Gegenwert für
die abgelieferten Gegenstände einschließlich aller mit der
Ablieferung verbundenen Leistungen , abgesehen vom Aus¬
bau (f. 8 9) .

Die Uebernahmepreise und auch die Ansbauvergütung,
soweit letztere in Frage kommt, sind den Ablieferern
grundsätzlich sofort nach der Ablieferung auszuzahlen , so¬
weit nicht gesetzliche Bestimmungen eine andere Regelung
vorsehen. Die beauftragten Behörden sind berechtigt, in
besonderen Fällen ohne Angabe der Gründe eine spätere
Zahlung vorzunehmen , die jedoch auch baldmöglichst zu er¬
folgen hat.

Wenn Besitzer von enteigneten Gegenständen mit den
vorbezeichneten Uebernahmepreisen nicht einverstanden
sind, so wird der Preis gemäß 88 2 und 3 der Bekannt¬
machung des Bundesrats über die Sicherstellung von
Kriegsbedarf auf Anträge des Bsitzers durch das Reichs¬
schiedsgericht für Kriegswirtschaft . Berlin SW . 61, Eit-
schiner Etr . 97. nach erfolgter Ablieferung endgültig fest¬
gesetzt.

8 11.
Ausnahmen von der Beschlagnahme.

I. Von der Beschlagnahme nach 8 4 find ausgenominen:
1. Gegenstände, bei denen die im 8 3 der Bekannt¬

machung genannten Metalle nur als Ueberzug oder
Plattierung verwendet sind;

2. Gegenstände, die zur gewerbsmäßigen Veräußerung
oder Verarbeitung bestimmt und bereits durch die
Bekanntmachung M. 114. 15. K. R . A. beschlag¬
nahmt sind.

ll . Als Einschränkung der Beschlagnahme nach 8 4
wird bestimmt:

1. Die örtliche Veränderung und Veräußerung von
Gegenständen, für die ein wissenschaftlicher, künst¬
lerischer oder kunstgewerblicher Wert durch einen
von der Landeszentralbehörde anerkannten Sach¬
verständigen festgestellt wurde , ist gestattet , sofern
die Gegenstände dadurch nicht der Beschlagnahme
entzogen werden. Ihre Verarbeitung oder Ein¬
schmelzung ist verboten.

2. Gegenstände, die zur gewerbsmäßigen Veräußerung
oder Verarbeitung bestimmt sind, dürfen an die
Kriegsmetall Aktiengesellschaft verkauft und abge¬
liefert werden.

3. Gegenstände, über welche ein Sparmetall -Bezugs-
schein oder ein Neben-Bezugsschein von einer Haupt-
Beschaffungsstelle oder ein Freigabeschein der
Kriegs -Rohstoff-Abteilung vorliegt , dürfen nach
den Bestimmungen des Bezugsscheines bezw. des
Freigabescheines verwendet werden.

8 12.
Ausnahmen von der Enteignung.

Von der Enteignung nach 8 5 sind die in 8 3 unter »
genannten Gegenstände ausgenommen , welche

1. nachweislich vor dem Jahre 1850 hergestellt wur¬
den;

2. zur gewerbsmäßigen Veräußerung oder Verarbei¬
tung bestimmt find;

3. mit einem Ueberzug aus Gold, Silber oder Pla¬
tin versehen sind;

4. auf Grund eines Sparmetall -Bezugsscheines oder
eines Neben-Bezugsfcheines einer Hauptbeschaf¬
fungsstelle oder eines Freigabescheines der Kriegs-
Rohstoff-Abteilung verwendet werden.

8 13.
Widerruf der Enteignung.

Die beauftragten Behörden haben auf Antrag den
Widerruf der Enteignung und auch die Befreiung von
der Ablieferung für solche Gegenstände zu verfügen und zu
bescheinigen, deren besonderer wisienschastlicher, künstleri¬
scher oder kunstgewerblicher Wert durch einen von der Lan¬
deszentralbehörde anerkannten Sachverständigen festae-
stellt ist.

Für Gegenstände, deren Enteignung widerrufen wurde,
bleibt die Beschlagnahme gemäß 88 4 und 11 in Kraft.

8 14.
Zurückstellung von der Ablieferung.

Die beauftragten Behörden können die Zurückstellung
enteigneter Gegenstände von der Ablieferung verfügen,
wenn

1. ein Gegenstand zur Befriedigung eines dringenden
täglichen auf andere Weise nicht zu befriedigenden,
Bedarfes nachweislich notwendig ist;

z 2. ein Gegenstand zur Herbeiführung der durch gesetz¬
liche Bestimmungen geforderten Sicherheit unent¬
behrlich ist, sofern er mangels des notwendigen Er¬
satzes oder der notwendigen Ausbauhilfe nicht
innerhalb der geforderten Zeit abgeliefert werden
kann ; ferner wenn

3. ein Gegenstand mit dem Mauerwerk derart fest
verbunden ist, daß er nur unter erheblicher Beschä¬
digung des Mauerwerks freigemacht werden könnte.

Die Zurückstellungen werden nur widerruflich verfügt
und können jederzeit zurückgezogen werden.

8 15.
Freiwillige Ablieferung.

Die beauftragten Behörden nehmen auch andere als
die im 8 3 genannten Gegenstände aus den daselbst ge¬
nannten Metallen zu den Uebernahmepreisen des 8 IO
an , sofern für sie nicht andere Preisfestsetzungen noch in
Kraft sind (s. 8 17), und sofern sie nicht zur gewerbmäßt-
gen Veräußerung oder Verarbeitung bestimmt sind.

8 16-
Anfragen und Anträge.

Alle Anfragen und Anträge , die diese Bekanntmachung
betreffen , sind an die beauftragten Behörden zu richten
und mit der Bezeichnung „Betrifft Einrichtungsgegen¬
stände" zu versehen und dürfen andere Angelegenheiten
nicht behandeln.

8 17.
Aufhebung und Abänderung früherer Bekannt-

machungen.
Die Bekanntmachung , betreffend Beschlagnahme und

! freiwillige Ablieferung von Einrichtungsgegenständen
! aus Kupfer und Kupferlegierungen (Messing, Rotguß,
s Tombak. Bronze ) Nr . Me. 1/3. 17. K. R . A. vom 20. Juni
i 1917 und der Nachtrag dazu Nr . Me. 1700 A/S. 17. K. R.

A. vom 2. Oktober 1917 treten mit dem 26. März 1918
außer Kraft.

Vom 26. März 1918 ab werden gezahlt:
1. für HauShaltungSgegenstände,

welche durch die Bekanntmach¬
ung Ll. 2684/2 . 16. K. N
A. vom 15. März 1916 be-
trvfftn sind,.

2. für Bierkrugdeckel und Bier¬
glasdeckel auS Zinn, welche
durch die Bekanntmachung LI.
1/2 . 17. K. R. A. vom 8.
Februar 19 l 7 betroffen sind,

3. für Aluminiumgegenstände,
welche durch die Bekanntmach¬
ung Llc. 500/2 . 17. K. R
A. vom 1. März 191? bezw.
durch den Nachtrag Lle.
1700/4 . 17. K. R. A. vom
10. Mai I9l 7 betroffen sind, 12,00 Mf. lüg Aluminium

Diese Preise gelten für Metalle ohne Beschläge. Etwa
an den Gegenständen haftende , nicht aus den beschlag¬
nahmten Metallen bestehende Teile (Beschläge) , sind so¬
weit wie irgend möglich durch den Besitzer oder dessen Be¬
auftragten vor der Ablieferung zu entfernen . Das Ge¬
wicht der Beschlagteile, die nicht entfernt worden sind,
wird geschätzt und von dem Gesamtgewicht der Gegen¬
stände abgesetzt.

Die im 8 7 der Bekanntmachung Nr . M. 2684/2. 16.
K. R . A. vom 15. März 1916 und im 8 9 der Bekannt¬
machung Nr . Mo. 1700/4. 17. K. R . A. vom 10. Mai 1917
festgesetzten Uebernahmepreise für Metalle mit Beschlägen
werden hierdurch aufgehoben.

Die im 8 10 der Bekanntmachung Nr . M. 2684/2. 16.
K. R . A. vom 15. März 1916 unter a und im 8 10 der Be¬
kanntmachung Nr . M. 1/2 . 17. K. R . A. vom 8. Februar
1917 unter a b und e für freiwillig abgelieferte , gebrauchs¬
fähige Gegenstände festgesetzten Uebernahmepreise werden
hierdurch aufgehoben . Für diese Gegenstände werden mit
dem Inkrafttreten dieser Bekanntmachung die im 8 10
genannten Preise gezahlt.

Gegenstände, für die kein anderer Uebernahmepreis
festgesetzt ist, sowie Altmaterial sind zu den folgenden
Preisen anzunehmen:

1,70 Mk. für das Kilogr . Kupfer,
1.00 „ „ „ „ Kupferlegierungen.
4.50 „ „ „ *„ Nickel,
1,80 „ „ „ „ Nickellegierungen,
2.50 „ „ „ „ Aluminium,
2.00 „ „ „ „ Zinn (auch Stanniolpapier ) ,
0,40 „ „ „ „ Zink u. Blei (a . Flaschenkapseln).

8 18.
Inkrafttreten der Bekanntmachung.

Die Bekanntmachung tritt mit dem 26. März 1918 in
Kraft.

Frankfurt (Main , den 26. März 1918.
Der Stellv . Kommandierende General.

Riedel,  General der Infanterie.
Mainz,  den 26. März 1918.

Der Gouverneur der Festung Mainz.
Bausch,  Generalleutnant.

3.90 M für 1lcx Kupfer'
2.90 „ „ 1 „ Messing,

12,90 „ „ 1 „ Nickel,

8,60 M für 1 kg Zinn,

S-mbrrrnv. d. H. ~ Drnck und Perlas der Hofbuchdruckerei I Schick Srchn, AnhaberC Uwndevmann.



Nr- 72. „JUet*»3*tt«ag“ Bad - o« bu„ ». ». » ich -. 26. März 1918.

Ausschreibung.
Dir Lieferung des Bedarfs an Kohlen — Nutz I oder II —, an Zechen- ober

(äa&fotä, an Kohlenanzündern und Kiefern- und Buchenscheitholz für das »nlerzeichnete
Gerichl für dos Rechnungsjahr 1918 soll an de» Wenigstfordernden verdungen werden,

ff Die Preife für Gaskoks sind nach Hektolitern anzugehen.
Angebote sind bis zum4 April 1918/ uormiffags 10 Uhr

.-christlich bei unS einzureichen.
Bad Homburg ». d. H., den 23 . Mürz 1918.

Königliches Amtsgericht.

Ketr. Bezug von Saathaser bezw. Saatgerste.
Landwirte, welche Saatscheine zum Bezug von Saatgerste besitzen

und solche nicht bekommen konnten, können Saatgerste durch uns be¬
heben Wir ersuchen diese Saatscheine bis zum 27. ds. Mts . abends
‘5 Uhr im Rathaus — Zimmer Nr . 10 — abzuliefern.

ferner können diejenigen, die nach Saathafer benötigen
und Saatscheine auf Gerste besitzen, solchen durch Umtausch
denn Proviantamt in Bvckeilheim beziehen. Auch diese wollen ihre
Soatscheine bis zum 27. d. Mts . abends 5 Uhr im Rathaus — Zimmer

io — abliefern. Die Saatgerste kann dann beim Proviantamt ln
Bockenheim gegen Saathafer umgetauscht werden.

Bad Homburgv. d. H., den 2». März 1918.
Der Magistrat.

frühjahrs=Äaaröchmuck
neu eingetroffen

Karl Kesselsdiläger , Hoffriseur.

nassauische LanOesbanhu. Sparhasse.
Die Geschäftsräume bleiben am Kar-

samstag geschloffen.
Landesbankstelle.

Landgräflich Hessische conc. Landesbank
Bad Homburgv. d. H.

Oster-Samstag 30 März
bleiben unsere Geschäftsräume, Kasse und Schalter für
jeden Verkehr geschloss en.  _

Am Ostersamstag, den 30. März,
bleiben unsere Kasse und Schalter geschlossen.

Direktion der Disconto -Gesellschaft
Zweigstelle Homburg v. d. H.

Spar- u. Vorschußkaffe zu Homburgv. d. H.
E. G m. b. H;

Karsamstag, den 30 März 1018 bleiben
unsere Geschäftsräume und Kasse für jeden Verkehr

geschlossen.

Flip die Feiertage
empfehle» wir:EIME!

191 6er
1916er
1913cr
1915er
191o-*r

19>5er

1915er
1915er

Kirchheimer solonge Bo:rot
Oppenheimer
Winkler
Laubenheier i * l<  r
Schloß Böckelheimer Riesling

natur
Ockenheimer Hölle Riesling

Geiväch» Wwe. Herz
Graacher
Rrauneberger

Flasche 875 Pi ;!.
425
47;i „
500 „

550

600
500
525

Rheinhessischer Rotwein
1915er Oberingelheimer

Sherry

Flasche 475 Psg.
525
440

Tie Preise sink» einschl. Flasch für d:e wir ,
30 Pfg . vergüt,». 1

Reichhaltige Auswahl in

Cigarren u. Cigarretten
nusg,suchte Ouaitaien »uv orirnlaUsche Tobake

von 21 —65 Psg. von 8— 15 Pfg.
So 1 n » g e B o r r a t.

Lustsahrerdank Taschen-Feuerzeug Marke „Jupiter"
^Pakete 10 Brieschen 55 Psg.

Naeblatz-Versteigerung.
Mittwoch, den 27. März 1918 nachmittags3 Uhr

deglnneod versteigere ich im g st. Auftrag- ser Erbin des uerüovOe„ ‘n W itzbiudermeifter»
Herrn Johann Heid zu Oornhclzhausen i . T Hauptstraße 35
öff'-.u. frr-willm ge,e„ gleich bare Zihluig a , Du M -isiaietradr» «achbezeichncte

Lleitzbincler-Utensilien
100 fast neue 4 mtr. lange Wistoiad.',diele, ca. 100 Äeriistst, Igen, 3 Stehleitern, eine
Speispfanne,fnoch»eul. eine Grube ungetö'chten Kalk, 5 —600 B-ckst-la', Feldbrand, 1 Fahre
Sand, 1 Rolle Rappitzdraht, einige INS Arist 'ladrcürikr und a. mehr.

Antzerdem kommt noch eine starke Eiche aus dem Stand zum AuSgebst.

Karl Knapp.
Auktionator & Taxator.

NB. Die Besichtigung findet'/«Stunde vor Beginn der Bersteigernug statt.

Etwa 4000 qm Wiesen
im Ganzen oder in 2 Teilen
zu verpachten.

Eine Lagerhalle am
Bahnhof Köppern 120 qm
Grundfläche zu vermieten.

Gebote erbitten nur schrift¬
lich

Gebr. Fonear
Köpperni. T.

Mädchen
ür allein sofort gesucht.

August Reinhardt.
Luisenstraße 71.

Goldene Damenuhr
mit Anhänger S imstag auf dem
Wege Dornholzhausen bis Kirdorf
verloren. Gegen gute Belohnung
abzugeben Friedrichsdorf,

Vahnstr. 10.

Gottesdienst der israelitischen Gemeinde.

Festgottesdienst.
Mittwoch, den 27. Mäez abends 6.40 Uhe.
Dvnneretag, den 28. März cbendS 7.35 Uhr

„ morgens 9 „
„ nachm. 4 „

Freiing, den 29 . März abends 6 '/ , Uhr.
§abba>e»de abends 7.40 Uhr.

An den folgenden Tagen
morgens 6 'lt Uhr , abends 6 '/, Uhr.

AusftthrungSbestimmuttgen
1 , .. . i". ÄSv f. _ ^ S . CD, , «*.4 . »t r. ll »11 i, IVMtini (11M

zur der Bekanntmachung Rr. M. 8,1. 18K. R. A.. betreffend Beschlagnahme. E,Neigung und Meldepflicht von
Einrichtunqsgegenständen bzw. freiwillige Ablieferung auch von anderen Gegenständen aus Kupfer, Kupserlegierungei,

Nickel, Nickellegierungen, Aluminium und Zinn.
Vom 26. März 1918.

Zu 8 4-
Beschlagnahme.

Die beschlagnahmten Gegenstände sind pfleglich zu be¬
handeln. Diesbezüglich wird auf 88 4 u. 6 der Bekannt¬
machung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf verwie¬
sen fstehe Fußnote *) 3. der Bekanntmachung^

Es wird darauf hingewiesen, daß sämtliche gebrauch¬
ten und ungebrauchten Zinngegenstände des privaten,
wirtschaftlichen und gewerblichen Gebrauchs ohne Rücksicht
auf Beschaffenheit und tatsächliche Perwendung einschließ- ,

Gegenstände, die zur gewerbsmäßigen Veräußerung
oder Verarbeitung bestimmt sind, fallen ebenfalls unter
die Beschlagnahme nach 8 4, jedoch nicht unter die Ent¬
eignung nach 8 5 der Bekanntmachung . Sie sollen unver¬
züglich der Kriegsmetall Aktiengesellschaft, Abt . KE, Ber¬
lin W 9. Potsdamer Straße 10/11, zum Kauf angeboten
werden. Sie werden durch besondere Maßnahmen erfaßt.

Zu8 5.
Enteignung.

Die durch 8 5 der Bekanntmachung enteigneten Gegen-auf Beickaffenbeit und tatsächliche Verwendung ein>chueg- > -rne ouru) s o «n ,
lick der Ziergeaenstände beschlagnahmt sind, auch wenn sie ? stände sind mit Ablauf des Tages nach Ausgabe de- iSÜs - 8' ■—i

kus übergegangen . Den Besitzern geht also keine beson¬
dere Enteignungsanordnung zu, sie sind zur Ablieferung
der enteigneten Gegenstände an die unten genannten
Sammelstellen unter Beachtung der nachfolgenden Bestim¬
mungen verpflichtet.

Zu 8 6.
Meldepflicht.

Alle Besitzer, auch Erzeuger und Händler , der im 8 3
genannten Gegenstände sind, unbeschadet aller früher ab¬
gegebenen Meldungen , zur Meldung in dem Umfange
verpflichtet, in dem eine Aufforderung dazu ergeht . Dem¬
gemäß sind auch Kirchen. Stiftungen , Kommunen , Reichs¬
und Staatsbebörden ufw. zur Abgabe von Meldungen
verpflichtet.
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Jeder Besitzer mutz die von ihm verlangte Meldung
gewissenhaft und pünktlich erstatten . Die Bordrucke sind
oei der unterfertigten Behörde erhältlich.

Wer die Meldung unterlätzt oder sie unvollständig
oder unpünktlich erstattet , macht sich strafbar und hat
augerdem die Nachteile und Unannehmlichkeiten, die ihm
später bei der Durchführung der Bekanntmachung daraus
entstehen, selbst verschuldet.

Zu tz 7.
Ablieferung.

Die AoUejerungspfticht für die Gegenstände der
Reihe i ist völlig unabhäuglg von der Ersatzveschaftung

ö) uird von der Ausbauhilfe (8 9). Jeder Besitzer muß
ore in Reihe l genannten Gegenstände selber frei ntachen
und sie gematz oer Aunorderung der unrerfertigten Be¬
hörde ohne Verzug an die hierunter vermerkte ^ ammel-
stelle adliefern . Ihre Belassung bis zur Grjätzdejchaffung
rann rricht gefordert werden. ,

Besitzer von Gegenständen der Reiheir 2, 3 und 4 müs¬
sen ihrerseits bemüht sein, die Ersatzveschaftung und bei,
Ausbau baldigst herbeizusühren . Die Ablieferungspflicht
für diese Gegeirstände beginnt , sobald sie uusgebaut bezw.
ersetzt sind. Als Ausnahnren werden jedoch bestimmt:

1. Türklinten ujw. (8 3 der Bekanntmachung lfde.
Rr . ob) von Haustüren und von Korridortüren
(das sind solche, die eine Wohnuirg nach dem
Treppenhause hin abschließend mit den dazugehöri¬
gen Unterlagen (Langschildern, Rosetten usw.f wer¬
den vorerst noch belassen.

2. Wenn Besitzer von Türklinke » die Ausbauarbeiten
selber ausführen oder sie von bezahlten Arbeitern
oder Handwerkern ausbauen lassen, also die behörd¬
lich gestellte Ausbauhilfe nicht in Anspruch neh¬
men, so werden die zu den Türklinken gehörenden
Unterlagen (Lailgschilder, Rosetten usw.) bis auf
weiteres belassen (siehe Ausführungsvestimmung
zu 8 9).

3. Die belassenen Türklinken und Unterlagen sind er¬
forderlichenfalls erst auf eine neue Anordnung hin
abzuliefern.

Der Besitzer oder dessen Beauftragter hat etwa an den
Gegenständen haftende , nicht aus den beschlagnahmten
Metallen bestehende Teile (Beschläge) soweit als irgend
möglich vor der Ablieferung zu entfernen. An Türklin¬
ken und Fenstergriffen können die Beschlagteile belassen
werden, weil ihre Entfernung schwierig ist.

Bei der Ablieferung ist die genaue Adresse des Eigen¬
tümers der abgelieferten Gegenstände anzugeden.

Besitzer enteignet » Gegenstände, die mit dem im § 10
der Bekanntmachung genannten Uebernahmepreis nicht
einverstanden sind, müssen dies sofort bei der Ablieferung
erklären und gleichzeitig eine schriftliche Beschreibung der
Stücke abgeben, für welche der Uebernahmepreis beanstan¬
det wird . Die Beschreibung mutz dem Reichsschiedsgericht
für Kriegswirtschaft die Wertbestimmung der fraglichen
Gegenstände erinöglichen.

Wer die übereigneten Gegenstände nicht innerhalb der
vorgeschriebenen Zeit abliefert , macht sich strafbar . Außer¬
dem werden die ablieferungspflichtigen Gegenstände ab¬
geholt bezw. auch ausgebaut , wenn sie nicht ausdrücklich
von der Ablieferung zurückgestellt sind (siehe 8 14). Die
Kosten dieser Einziehung werden gegen den Uebernahme-
preis verrechnet oder im Wege des Verwaltungszwungs - >
Verfahrens eingezogen.

Zu 8 8.
Erfatzbefchaffung.

Die zur Zeit obwaltenden Umstände bedingen die Ver¬
minderung der Ersatzbeschaffung auf das denkbar geringste
Matz. Ersatz soll deshalb nur insoweit beschafft werden,
als die Gebrauchsfähigkeit der 'Gegenstände oder Einrich¬
tungen , mit denen die enteigneten Stücke verbunden
waren , erhalten bleiben muß, und dann nur aus einem
den Kriegsumständen angemessenen Material . Demzu¬
folge wird die behördliche Mitwirkung bei der Ersatzbe-
schassung auf die in Reihen 3 und 4 genannten Gegen-
stände beschränkt.

Für die Gegenstände der lfdn. Nrn . 44, 45, 48, 49 und
55 wird Ersatz auf Grund der erstatteten Meldungen (8 6)
behördlich beschafft.

Für die Gegenstände der lfdn. Nrn . 46, 47, 50, 51, 52,
53 und 54 wird im Bedarfsfälle auf Antrag an die unter¬
fertigte Behörde Material zur Anfertigung der notwendi¬
gen Ersatzstücke zugewiesen.

Jedermann kann sich die notwendigen Ersatzsiückc sel¬
ber beschaffen oder sich der behördlichen Ersatzbcschaffung
gegen Zahlung der für die Ersatzgegenstände festgesetzten
Preise bedienen.

Wer sich den Ersatz selber beschafft .erwirbt damit nicht
das Recht, die enteigneten Gegenstände länger zu behalten
als jemand , der behördlich beschafften Ersatz in Anspruch
nimmt.

Wer von der Behörde Ersatzgegenständc in Anspruch
nimmt bezw. sich Material zuweisen läßt , muß den ihm
gebotenen Ersatz annehmen . Die Einziehung der enteig¬
neten Gegenstände kann durch eine Ablehnung der Ver¬
wendung der Ersatzstücke nicht ausgehalten werden.

Zu 8 9.
Ausbau.

Als Ausbau gilt nur eine Arbeit , welche handwerts¬
technische Uebung und die Verwendung besonderer Werk¬
zeuge, wie Bohrer , Säge , Feile , Hammer und Meißel,
verlangt . Das Lösen von Schrauben mit den Schrauben¬
zieher gilt in der Regel nicht als Ausbauarbeit . Demzu¬
folge kommt Ausbau nur für die Gegenstände der Reihen
2 und 4 in Frage.

Der Ausbau ist von den Betroffenen tunlichst selbst
oder mit Hilfe von selbst beschafften Arbeitern oder Hand¬
werkern zu bewirken. Wenn dies nicht gelingt , so hat der
Besitzer dies unter Begründung der unterfertigten Be¬
hörde anzuzeigen und kostenlose  Gestellung von Aus¬
bauhilfe zu beantragen . Für Anzeige und Antrag ist ein
Vordruck zu verwenden , der bei der unterfertigten Be¬
hörde und bei jeder Sammelstelle erhältlich ist.

Wer Türklinken usw. (8 3 der Bekanntmachung , lfde.
Rr . 55) selbst ausbaut , kann die dazugehörigen Unter-
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lagen (Langschilder, Rosetten usw. einstweilen noch zurück¬
behalten (siehe zu 8 7, Ablieferung ) .

Wer zum Ausbau von Fenstergriffen usw. (8 3 der Be¬
kanntmachung, lfde. Nr . 49) bezw. von Türklinken usw.
(8 3 der Bekanntmachung , lfde. Nr . 55) die kostenlose Ge¬
stellung von Ausbauhilfe in Anspruch nimmt , muß auch
den behördlich gelieferten Ersatz beziehen und die zu den
enteigneten Gegenständen gehörenden Unterlagen (Lang¬
schilder, Rosetten usw.) sogleich abliefern . Ihm werden
jedoch für die Anbringung der Ersatz-Türklinten mit den
Ersatz-Unterlagen und der Ersatz-Fenstergriffe Kosten
nicht berechnet, sofern er die Ausbau - und Anbringungs-
arbeiten Zug um Zug in einem Arbeitsgange ermogliaft.

Den Antragstellern auf Gestellung von Ausbauhilfe
wird mitgeteilt werden, wann der Ausbau erfolgen wird.
Die seitens der behördlichen Ausbaustelle mit dem Aus¬
bau beauftragten Personen müssen sich ausweisen können.
Der Besitzer oder fein Beauftragter hat die Ausbauarbei¬
ten in jeder Weise zu fördern . Er ist verpflichtet , über die
geleisteten Arbeiten eine Bescheinigung zu erteilen . Er er¬
hält von der Ausbaustelle eine Ausbau bescheini-
g u n g über die ausgebauten Mengen.

Wer kostenlose Ausbauhilfe in Anspruch genommen
hat , muß bei der Ablieferung die Ausbaubescheinigung
abgeben;  er erhält für die ihm ausgebaute Gewichts¬
menge keine Ausbau  Vergütung.

Die Auszahlung der durch 8 9 der Bekanntmachung
festgesetzten Ausbauvergütung für den selbst ausgeführten
Ausbau erfolgt bei der Ablieferung der Gegenstände.

Zu 8 10.
Uebernahmepreis.

Ist der Ablieferer mit dem festgesetzten Uebernahme-
preis einverstanden , so erhüft er den Uebernahniepreis
möglichst sofort. Der Ablieferer kann eine Bescheinigung
über den ausgezahlten Betrag verlangen.

Erfolgt aus irgerrdwelchen Gründen die Auszahlung
des Uebernahmepreises nicht sofort, so erhält der Abliefe¬
rer einen Alterkenntnisschein, aus dem das Gewicht der
abgelieferten Gegenstände, der Uebernahmepreis , die ge¬
naue Adresse des Eigentümers und die Zahlstelle hervor¬
gehen. Auf Grund des Anerkenntnisscheines wird der
darin festgesetzte Betrag ausgezahlt , sobald die der soforti¬
gen Auszahlung entgegenstehenden Gründe behoben sind.

Durch die Annahme der Zahlung oder des Anerkennt-
nisjcheines gilt das Einverständnis mit dem festgesetzten
Ueberilahmepreis als bindend ausgesprochen und die Gel-
tendmachuilg weiterer Ansprüche, besonders auch die In¬
anspruchnahme des Reichsschiedsgerichts für Kriegswirt¬
schaft, als ausgeschlossen.

Besitzer, die bei der Ablieferung erklärt haben , sich nicht
mit dem Uebernahmepreis gemäß 8 10 der Bekannt¬
machung zufrieden zu geben, erhalten nicht sofort Zahlung,
sondern eine Quittung . Mit dieser ist ein Vordruck ver¬
bunden , auf dem die endgültige Festsetzung des Ueber¬
nahmepreises durch das Reichsschiedsgericht für Kriegs¬
wirtschaft zu beantragen ist. Der Antrag ist der unter¬
fertigten Behörde innerhalb 4 Wochen nach der Abliefe¬
rung zur Weiterbeförderung zu übergeben.

Die Ablieferungspflicht wird durch die Inanspruch¬
nahme des Reichsschiedgerichts nicht beeinträchtigt.

Diejenigen Personen , die sich nachträglich mit denr
Uebernahmepreis einverstanden erklären , erhalten den an-

' erkannten Betrag gegen Rückgabe der Quittung.
Die Entscheidung des Reichsschiedsgerichts für Kriegs¬

wirtschaft geht dem Antragsteller unmittelbar zu. Der
festgesetzte Uebernahnrepreis wird dem Empfangsberech¬
tigten von der beauftragten Behörde zugestellt.

Zu 8 13.
Widerruf der Enteignung.

Anträgen auf Widerruf der Enteignung bezw. Befrei¬
ung von der Ablieferung kann nur stattgegeben werden,
wenn sie ausreichend begründet sind. Als ausreichende
Begründung gilt die Feststellung eines besonderen
wisienschaftlichen, künstlerischen oder kunstgewerblichen
Wertes durch einen von der Landeszentralbehörde aner¬
kannten Sachverständigen . Andenkenwert ist dagegen
keine ausreichende Begründung.

Die von der Landeszentralbehörde mit der Beurtei¬
lung des wissenschaftlichen, künstlerischen oder kunstgewerb¬
lichen Wertes beauftragten Sachverständigen nennt die
unterfertigte Behörde auf Anfordern.

Sofern die Befreiung ausgesprochen wird , erhält der
Antragsteller darüber eine Bescheinigung. Wer bei Nach¬
prüfungen im Besitz von enteigneten und ablleserungs-
pflichtigen Gegenständen betroffen wird , ohne eine für
diese ausgestellte Vefreiungsbescheinigung zu besitzen, setzt
sich der Strafverfolgung aus.

Die Stellung eines Antrages auf Widerruf der Ent¬
eignung bezw. Befreiung von der Ablieferung entbindet
nicht von der Beachtung der Bestimmungen der Bekannt¬
machung, insbesondere nicht von der Meldepflicht im
Sinne des 8 6 der Bekanntmachung.

Zu 8 14.
Zurückstellung von der Ablieferung.

Wer gehindert ist, Gegenstände der Reihen 3 und 4
innerhalb der aufgegebenen Zeit abzuliefern , kann einen ;
Antrag auf vorläufige Zurückstellung von der Ablieferung
bei der Unterzeichneten Behörde stellen, der jedoch nur be¬
rücksichtigt werden kann, wenn er ausreichend begründet
ist. Derartige Anträge sind erst zu stellen, wenn erkennbar
ist, daß der geforderte Ablieferungstermin nicht innege¬
halten werden kan.

Die Stellung eines Antrages auf Zurückstellung von
der Ablieferung entbindet nicht von der Beachtung der
Bestimmungen der Bekanntmachung , insbesondere nicht
von der Meldepflicht im Sinne des 8 6 der Bekannt¬
machung.

Zu 8 15.
Freiwillige Ablieferung.

Die Sammelstellen nehnien außer den enteigneten Ge¬
genständen auch andere ähnlicher Art als freiwillige Ab¬
lieferung an , soweit sie nicht zur gewerbsmäßigen Ver¬
äußerung oder Verarbeitung bestimmt sind. Hauptsäch¬
lich kommen die folgenden Gegenstände in Frage:

— Druck und Vertag der HofbuchdruckereiC

Aldumständer — Aschenbecher und Aschenteüer %
Autozuebhörteile , wie Hupen, Gasentwickler,
jchützer usw. — Badeöfen — Becher aller Art j$e.
schlüge an Möbeln , Koffern usw. — Bestandteile v<m
Beleuchtungskörpern , Fernrohren , Apparaten , opp.
scherz physikalischen und ähnlichen Instrumenten ^
Bierglasdeckel, Bierkrugdeckel — Bierfaßhähne
Lierschank - Säulen , Bier - Syphons —
wärmer , Bierwärmerständer — Bilderrahnien ^
Blumenspritzen — Blumenteller , Blumentellerhalre,
Blumentöpfe und -kübel — Bvdenschutzblechevo„
Oefen u. Herden — Bowlen aus Haushaltungen ^
Briefbeschwerer — Bronzefiguren — Brotkörbe
Bücherständer — Bügelgeräte — Bürstenbleche J
Dosen aller Art — Eierbecher — Einrichtungsgegem

* stände aus Ställen — Etageren — Elektrisierapparatx
- Fahnenstangenspitzen — Flaschenkorke naufsätze

Gardinenstangen mit Haltern und Ringen aus Woh¬
nungen — Eashähne aus Wohnungen — Gießkanne«
— Gongs — Glocken von elektrischen Klingen , Läute¬
werken usw. — Griffe von Möbeln , Klavieren , Schub¬
kästen usw. — Grammophon -Trichter und -Arme -J
Gurthaller , Eurtklemmen an Rolladen usw. — Hum¬
pen — Jardinieren — Jnfundierbüchsen — Kaffee¬
kannen — Kaffeemaschinen — Kaminunrkleidunge«
— Kaminvorsetzer und Feuergeschirr dazu — Kämme
— Kartenschale,t , Kartenpressen — Ketten — Kliw
gelzüge und Klingelknöpfe — Kollektenbüchsen -
Kuchenplarten — Kumpen — Kronen .Lampen , Leuch-

- ter (Teile aus Kupfer und Messing; da alle aus
aus anderem Metall bestehenden Stücke vor der Ab¬
lieferung entfernt werden müssen) — Likörservice -
Lote — Medaillen — Menagen — Messerbänke -

» Milchkannen — Munitionsutensilien aus Messing,
wie Pulvermaße , Kugelsetzer, Schrotfüller , Zündhiir-
chenzangen, Umbördler usw. — Musikinstrumente -
Nippessachen — Notenständer — Obstmesser, Obst¬
messerständer — Obstschalen — Ofenrohrabschlußringe
— Ofenvorsetzer und Feuergeschirr dazu — Plätten .
Pokale — Portierenstangen mit Haltern und Ringe«
aus Wohnungen — Rauchservice — Rafterseroice
Reinigungsdeckel an Oefen usw. — Ringe zu Gar¬
dinen , Vorhängen , Portieren usw. — Rollen von
Betten . Tischen usw. mit Messingringen dazu — Sa-
inoware — Schablonen zum Wäschezeichnen— Scha¬
len und Säulen von Tafel -, Säulen - und Hängewagen
— Schallbecher von Orgeln . Orchestrien ufw. - Schie¬
nen an Treppen — Schilder , Namen , Firmen - u. Be¬
zeichnungsschilder — Schlittengeläute --- Schlösser —
Schlüssel. Schlüsselleisten — Schreibzeugarnituren -
Schaufeln aller Art , z. B . Krümelschippen — Selbst
schänkcr — Serviettenringe — Signalpfeifen -ij
Sparbüchsen — Spielteller — Spielwaren — Spritzen
Spucknäpfe — Staubsauger -Zubehörteile — Stiefel¬
knechte — Streichholzständer Stufenvorstoßschiemu
— Tafelaufsätze. Tafelgeschirre - Tasten und Unter-
sätze dazu — Teeglashalter — Teekannen , Teemaschi
neu — Teller aller Art — Thermometer -Ständer -
Tintenfässer — Tischglocken — Tortenschaufeln -
Trichter — Tritte und Trittbretter von Fuhrwerken
— Türschließer — Uhrgehäuse, Uhrgewichte. Uhrschlüs¬
sel — Untersätze für Flaschen. Krüge , Gläser - Va¬
sen — Verdampferschalen — Vogelkäfige — Vorhang¬
stangen mit Haltern und Ringen aus Wohnungen -
Wagebalken von Säulen - und Hängewagen — Wand¬
teller — Wasterhähne aus Wohnungen — Weinkühlei
Zahnstochergestellc — Ziergegenstände - Zigarren¬
abschneider <- Zigarrenablagen — Zigarrenanzündei
— Zuckerdosen. Zuckerzangen.

Für die freiwillig abgelieferten Gegenstände werden
die Preise des 8 10 der Bekanntmachung gezahlt.

Soweit die Gegenstände bereits durch diese oder frühe«
Bekanntmachungen enteignet sind, besteht eine Abliefe¬
rungspflicht ; für sie werden die Preise der betreffenden
Bekanntmachung gezahlt . J|

Haushaltungsgegenstände aus Kupfer , Messing und
Nickel sind bereits nach der Bekanntmachung bl 3231/10.
15. K. R . A., Muminiumgerätschasten nach der Bekannt¬
machung Ll. c. 500/2. 17. K. R . A., Bierglasdeckel und
Bierkrugdeckel aus Zinn nach der Bekanntmachung M.;
1/2. 17. K. R . A. ablieferungspflichtig . Gegenstände die¬
ser Art . die ohne besondere behördliche Genehmigung
zurückbehalten sind, werden demnächst zwangsweise einge¬
zogen. Bis auf weiteres werden auch diese noch zu den
im 8 17 der Bekanntmachung genannten Preisen ange¬
nommen.

Für Gegenstände, welche nicht enteignet sind und ftcn
willig abgeliefert werden , ist eine Forderung über t»ej
festgesetzten Uebernahmepreise hinaus , also auch eine In¬
anspruchnahme des Reichsschiedsgerrchts für Kriegswirt¬
schaft ausgeschlosten.

Zu 8 16.
Anfragen und Anträge.

Jede Person kann an den hierunter bezeichneten Stel¬
len mündlich Auskunft über diese Bekanntmachung erhal-

! ten , insbesondere inwieweit Gegenstände unter die Be¬
kanntmachung fallen , wo und wann sie abgeliefert werde«
müssen, inwiefern auf Ersatzbeschaffung zu rechnen ist, un
auf welche Weise sich der etwa nötige Ausbau bewein
stelligen läßt.

Alle schriftlichen Anfragen und Anträge , die die vor¬
stehende Bekanntmachung betreffen , sind an die unterft«
tigte Behörde zu richten und mit der Bezeichnung ..Be¬
trifft Einrichtungsgegenstände " zu versehen und dürfen
andere Angelegenheiten nicht behandeln.

In den Stadtgemeinden der Magistrat
In den Landgemeinden das Bürgermeisteramt.
Die Abk.ieferungszeiten und Abnahmeftellen werden i>l

jeder Gemeinde in ortsüblicher Weise bekannt genwch
werden.

Bad Homburg v. d. H., den 26. März 1918.
Der Kgl. Landrat.

I . V.: v. Brünings
I . Lchick Toisti, Inhaber C. Fcerrdeinnann.«eranwsrtlicher Schriftleiter August Haub. « «» Hemburg v. d. H.
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